
 

 

 

Dezernat I 
Magistratskanzlei 
Herr Böye / Herr Abel 
Bremerhaven, 10.09.2021 

  
 
 
Vorlage Nr.  I/233/2021 
für den Magistrat 

Anzahl Anlagen: 0 

 
 
 
 

Maßnahmen zur Annahme und Verarbeitung elektronischer Rechnungen zur Umsetzung 

der EU-Richtlinie 2014/55/EU und des Gesetzes zur Förderung der elektronischen Ver-

waltung in Bremen 

hier: Projektabschluss und Überführung in den Produktivbetrieb bei der Stadtverwaltung 

Bremerhaven 
 
 

A Problem 

Der Magistrat hat mit Vorlage Nr. II/11/2017 in seiner Sitzung am 15.03.2017 (Protokoll-Nr. 
217) der Einführung der elektronischen Rechnung (E-Rechnung) zugestimmt. Zur Einführung 
der E-Rechnung wurde eine Projektgruppe eingesetzt, der neben der Stadtkämmerei und der 
Magistratskanzlei die Stadtkasse, das Rechnungsprüfungsamt, der Betrieb für Informations-
technologie (Projektleitung), die Mitbestimmungsgremien sowie das Amt für Jugend, Familie 
und Frauen, das Sozialamt, das Schulamt, das Amt für Straßen- und Brückenbau und der Wirt-
schaftsbetrieb Seestadt Immobilien angehörten.  

Ferner hat der Magistrat mit Vorlage Nr. II/32/2018 in seiner Sitzung am 27.06.2018 (Protokoll-
Nr. 651) der Verarbeitung der elektronischen Rechnungen mittels des Dokumentenmanage-
mentsystems Enaio zu gestimmt und die schon eingesetzte Projektgruppe mit der Umsetzung 
dieses Projektes beauftragt. 

Seit dieser Zeit wurde zusammen mit den Mitgliedern der Projektgruppe und weiteren Pilotäm-
tern (Magistratskanzlei, Sozialamt, Amt für Straßen- und Brückenbau, Amt für Menschen mit 
Behinderungen, Kulturamt mit den Amtsstellen, Schulamt, Gesundheitsamt, Gartenbauamt) mit 
Beteiligung der Stadtkämmerei in einer Testumgebung alle notwendigen technischen und or-
ganisatorischen Voraussetzungen geschaffen, um die elektronische Rechnungen auch elektro-
nisch zu verarbeiten. Die Annahme elektronischer Rechnungen ist bereits seit Ende 2018 mög-
lich. Die Projektphase hat pandemiebedingt länger gedauert als ursprünglich geplant. 
 

B Lösung 

Die mit der Umsetzung beauftragte Projektgruppe hat in ihrer Sitzung am 07.09.2021 festge-
stellt, dass nunmehr alle technischen und organisatorischen Voraussetzungen gegeben sind, 
um die Testphase abschließen zu können und empfohlen, den Produktivbetrieb aufzunehmen. 
Die am Pilotbetrieb beteiligten Organisationseinheiten haben die Aufnahme des Produktivbe-
triebes ausdrücklich begrüßt.  

Im Einvernehmen mit der Stadtkämmerei und dem Rechnungsprüfungsamt soll die Umstellung 
auf den Produktivbetrieb bei den betroffenen Pilotämtern ab der 42. KW 2021 sukzessive erfol-
gen. Mit dem weiteren Ausbau für die übrigen Amtsbereiche wird anschließend begonnen. Fer-
ner wird die Projektgruppe bis Ende 2021 einen Projektabschlussbericht erstellen und dem Ma-
gistrat zur Kenntnis vorlegen. 

Dem Magistrat wird empfohlen, den Abschluss der Projektphase bei der Bearbeitung von elekt-
ronischen Rechnungen zur Kenntnis zu nehmen und der Überführung in den Produktivbetrieb 
ab der 42. KW 2021 zuzustimmen. 
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C Alternativen 
Die Annahme und Verarbeitung von elektronischen Rechnungen ist aufgrund gesetzlicher Best-
immungen verpflichtend. Da der Pilotbetrieb als abgeschlossen betrachtet werden kann, gibt es 
zur Überführung in den Produktivbetrieb keine Alternativen. 
 

D Auswirkungen des Beschlussvorschlags 
Der Beschlussvorschlag hat keine finanziellen und keine personalwirtschaftlichen Auswirkun-
gen. Ferner hat der Beschlussvorschlag hat keine Genderrelevanz und weder ausländische 
Mitbürgerinnen und Mitbürger noch die besonderen Belange der Menschen mit Behinderung 
und des Sports sind betroffen. Eine örtliche Betroffenheit eines Stadtteils ist ebenfalls nicht er-
kennbar. 
 

E Beteiligung / Abstimmung 
Die Stadtkämmerei, das Rechnungsprüfungsamt sowie die Mitbestimmungsgremien waren im 
Rahmen der Projektarbeit beteiligt. Die Stadtkämmerei und das Rechnungsprüfungsamt haben 
keine Bedenken, den Produktivbetrieb zur Bearbeitung von elektronischen Rechnungen aufzu-
nehmen.  

Im Einvernehmen mit dem Rechnungsprüfungsamt sollen nach der Aufnahme des Produktivbe-
triebes zunächst die notwendigen Erfahrungen gesammelt werden um anschließend die erfor-
derliche Ergänzung der Dienstanweisung „Finanzsoftware ProFiskal – Mittelbewirtschaftung“ im 
Februar 2022 in Angriff zu nehmen.  

Die Mitbestimmungsgremien werden nach Beschlussfassung über den Verfahrensstand in 
Kenntnis gesetzt. Hinsichtlich der erforderlichen Anpassung der Dienstanweisung wird zu ge-
gebener Zeit ein Mitbestimmungsverfahren eingeleitet. 

 

F Öffentlichkeitsarbeit / Veröffentlichung nach dem BremIFG 
Keine. Eine Veröffentlichung gemäß des Bremischen Informationsfreiheitsgesetzes wird ge-
währleistet. 
 

G Beschlussvorschlag 

Der Magistrat nimmt die Empfehlung der Projektgruppe, die Testphase abzuschließen und den 
Produktivbetrieb zur Bearbeitung von elektronischen Rechnungen zu beginnen, zur Kenntnis. 

Der Magistrat ist damit einverstanden, dass die Umstellung auf den Produktivbetrieb bei den 
betroffenen Pilotämtern ab der 42. KW 2021 sukzessive erfolgen wird. Mit dem weiteren Aus-
bau für die übrigen Amtsbereiche soll anschließend begonnen werden.  

Der Magistrat bittet die Projektgruppe, einen Projektabschlussbericht zu erstellen und vorzule-
gen.  

Der Magistrat bittet den Finanz- und Wirtschaftsausschuss um Kenntnisnahme. 
 
 
 
 
Grantz 
Oberbürgermeister 
 
 
 
 
 


